
   Schwerpunkt  I

Veranrwortlicher:   Steffen Neumann, Steffen.Neumann@gmx.de

Termin: Sonntag,  09. Mai 2010

Beginn: 09:30 Uhr

Hallenöffnung: 08:30 Uhr

Austragungsort/Halle:

Veranstalter: Bezirk Hohenlohe

Ausrichter:

Gesamtleitung: Günther Hellenschmidt

Turnierleitung: Günther Hellenschmidt

TTVWH Schwerpunkt    I                                           
Ausschreibung und Einladung

Sporthalle Satteldorf,
Barenhalder Straße, 74589 Satteldorf

SpVgg Gröningen - Satteldorf

Turnierleitung: Günther Hellenschmidt

Örtliche Leitung: Günther Hellenschmidt

Tische: andro/ Donic

Bälle: TSP (*** weiß)

Schiedsgericht:

Oberschiedsrichter:

Teilnehmer:

Damen:                                                                              

 Herren:

Austragungsmodus:
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Wird bei Bedarf am Turniertag bestimmt

Wird vom stv. Ressortleiter Schiedsrichter eingetei lt

Ivonne Wagner (TTC Bietigheim-Bissingen)
Jasmin Dietrich (TSG Steinheim)
Lisa Mayer (NSU Neckarsulm)
Simone Eisenhauer (VfL Brackenheim)

Christoph Hagmüller (NSU Neckarsulm)
Hai Khanh Nguyen (TSG Heilbronn)

Bis 12 Teilnehmern/innen in einer Gruppe Jeder 
gegen Jeden. Gespielt wird auf 3 Gewinnsätze.

Freistellungen von der 
Bezirksrangliste

Aus den zum Schwerpunkt gehörenden Bezirken 
qualifizieren sich jeweils 2 Damen und 3 Herren. 
Hinzu kommen die von den Bezirksranglisten freigest ellten 
Spieler/innen.
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Qualifikation:

Meldung

Absagen:

Startgeld 

gez.
   Steffen Neumann

Die Plätze 1 -2 beiden Damen sowie die Plätze 1 - 
3 bei den Herren berechtigen zur Teilnahme an 
der Qualifikationsrangliste zur BaWü TOP 24 
Ranglisten-Ausspielung am 11. Juli
bis 03. Mai 2010
an Steffen Neumann 
Pfaffenäckerweg 40 - 74589 Satteldorf
E-Mail: Steffen.Neumann@gmx.de
Tel: 07951/45128

So schnell als möglich (telefonisch), damit ein/e 
Ersatzspieler/in eingeladen werden kann.

je Teilnehmer/in € 10,00, Das Startgeld ist vor der  
Ausspielung zu entrichten. Bei unentschuldigtem 
Fehlen muss das doppelte Startgeld bezahlt 
werden (Vereinshaftung).

Es gelten die Ausführungsbestimmungen des TTVWH. Än derungen bleiben 
vorbehalten. 
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